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Kein Vorliegen einer BK Nr. 4302 (obstruktive Atemwegserkrankung)    
- Fehlen eines Tatbestandsmerkmals - Quasiberufskrankheit (§ 551     
Abs. 2 RVO) - Urteil des LSG Rheinland-Pfalz vom 18.02.1999          
- L 7 U 38/97 
 
Kein Vorliegen einer BK Nr. 4302 (obstruktive Atemwegserkrankung)    
- Fehlen eines Tatbestandsmerkmals - Quasiberufskrankheit (§ 551     
Abs. 2 RVO);                                                         
hier: Urteil des Landessozialgerichts (LSG) Rheinland-Pfalz vom      
      18.02.1999 - L 7 U 38/97 - (rechtskräftig)                     
Das LSG Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 18.02.1999                
- L 7 U 38/97 - Folgendes entschieden:                               
Leitsatz:                                                            
Liegt bei einer Atemwegserkrankung infolge toxisch-irritativer       
Einflüsse keine Obstruktion vor, scheidet nicht nur die              
Berufskrankheit Nr 4302 der Anlage zur BKV, sondern auch eine        
Quasi-Berufskrankheit (§ 551 Abs 2 RVO) aus.                         
Mit der Forderung nach einer Obstruktion in der Beschreibung der     
BK Nr. 4302 hat der Verordnungsgeber ersichtlich nur                 
Atemwegserkrankungen mit einem bestimmten Schweregrad erfassen       
wollen; diese Entscheidung kann nicht über § 551 Abs. 2 RVO          
korrigiert werden.                                                   
      
      
      
      
 

 

 


